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Antrag: 
 
Die ÖDP-Fraktion stellt folgenden Antrag: 
 
Hiermit wird die Stadt Ingolstadt beauftragt, für die Landesgartenschau 2020 beim Bayer. 
Umweltministerium einen Beitrag zum Thema Bionik anzuregen. Dabei soll nicht nur in 
einem Pavillon eine Ausstellung gezeigt, sondern die Thematik auch begleitend mit kleinen 
Experimenten und Mitmach-Aktionen für Kinder – sprich kleine Forscher – veranschaulicht 
werden.  
 
 
Von der Geschäftsführung wurde zu dem Antrag eine Aufsichtsratsvorlage erstellt. 

 
 
Herr Hehl weist darauf hin, dass der Antrag im Aufsichtsrat vor einigen Sitzungen, ohne 
einen eigenen Tagesordnungspunkt, bereits behandelt wurde. Das Hauptamt benötigt zum 
formalen Abschließen des Vorgangs jedoch einen ordentlichen Beschluss zum Antrag, wie 
weiter verfahren wird. Das Thema habe man gerne an das Ministerium herangetragen, 
jedoch könne man hier keinen Einfluss auf die finale Entscheidung nehmen. Das Ministerium 
richtet nun einen Beitrag auf der LGS 2020 zum Thema Biodiversität aus. 
 
Herr Oberbürgermeister Dr. Lösel könnte sich eine Zusammenarbeit mit dem brigk 
vorstellen. Es könnten beispielsweise Robotermöwen fliegen oder Drohnen eingesetzt 
werden. Die LGS 2020 GmbH werde nicht dazu verpflichtet, das Motiv Bionik aufzugreifen, 
solle jedoch bitte prüfen, ob es vielleicht an der einen oder anderen Stelle eingebunden 
werden kann. 
 
Frau Linder gibt zur Kenntnis, dass man mit den Planungen des Ausstellungskonzeptes fast 
am Ende sei und Änderungen kaum mehr möglich sind. Dem Fördergeber könne man nicht 
vorschreiben, welche Themen er zu behandeln habe. 
 
Beschluss: 
Der Aufsichtsrat nimmt den Bericht der Geschäftsführung zur Kenntnis. 
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